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ander von Gottes gnaden / Erwelter
Roͤmiſcher Keyſer / zu allen zeitten mehrer des

Reichs in Germanien / zu Hungern / Behem /
Dalmatien / Croatien vnnd Schlauonien ꝛct .

Koͤnig / Ertzhertzog zu Oſterreich / Dertzog zu
Burgundi / Steier / Kerndten / C rain vnd Wir⸗
temberg c . Graue zu Cyroll xc . Thuen hiemit
Hertzog Johann Friederichen von Sachſſen /
dem mitlern zu wiſſen . Nachdem in dem gantzen
Roͤmiſchen Reiche vberall Pandkuͤndig vnd jme
ſelbſten am beſten bewuſt iſt / Seiner Perſon
gantz beſchwerlicher vnnd im Reich Deutſcher
Nat ion / zuuor dergleichen von Fuͤrſten Perſo⸗
nen nicht viel erhoͤrter vngehorſam / hoen / vnnd

hochmut / ſo numehr vber das dritte Jar an ein⸗

ander beharlich geuͤbt / mit verbotener vnnd ſo
offt vnd dick / durch Weiland vnſern geliebten

Merrn vnd Vatern Keyſer Ferdinanden / Gott⸗
ſeliger vnd hochloͤblicher gedechtnis / Auch her⸗
nachmals vns ſelbſt / bey den Eyd vnd pflichten /
damit er Hertzog Johans Friederich domals
jrer May . vnd nachuolgents vns vnnd dem

Reich vorbunden / Auch ſonſt bey den hoͤchſten
penen vnd ſtraffen / als fuͤrnemlich der Peen des
Landfriedens / der Acht / vnnd Oberacht / zum

ernſtlichſten abgeſchafften /aber doch durch jne

vnauffhoͤrlich beharten Receptation der Echter
A ij Grumbachs



Grumbachs vnd ſeiner MWitechtere / Aueh ſon⸗
derlieh die vorachtung / vorſehimpffung / vñ vor
meſſene vorſagliehe vberfarunge vnd widerſtre⸗
bunge der letzern vnſerm von juͤngſten vnſern
Reichs beſchlus vnd Abſchied / auff einhellichen
raht vnd gutachten / vnſer vnnd des Reichs
Churfaͤrſten / Fuͤrſten vnd gemeinen Stenden

hergeruͤrten / vnd ſo wol wider die Receptatorn
der Echter / als ſie die Echtere ſelbſt / publicirten

Acht Mandat / ſampt den darauff weiter ergan⸗

genen vierfechtigen vorſchloſſenen vnd offenen
ſonderbarer penal Mandaten / mit vngeſcheuch
ter hindanſetzunge der Reichsſtende ſelbſt /
durch beſcheene ſchickang anſehenlichen vñ gut⸗
hertzigen vormanens vnnd warnens / Vnd wes

dorauff von ijm Hertzog Johans Friederichen
vngebuͤrlicher / vnd zum teil vorſchimpffter wei⸗

ſe / mit angreiffung vnſer Key ſerlichen hocheit
vnd warer worten / Auch vorſehweigung vnd

vorhaltung vnſerer begruͤndten ablehnunge /ſei⸗
nerehemals eingewendeten Cauillationen vnnd

nichtigen behelff / Vnd dann auch mit allerhand
widerwertigen / fuͤrnemlich aber der jenigen fre⸗
chen vnd geſchwinden pract ieken vnd auffwig⸗
liſchen einbildunge / ſo von jmHertzog Johañ
Friederichen juͤngſt zu Schweinfurt / bey der
Ehrlichen Ritterſchafft dermaſſen vnderſtan⸗
den / das es zumahln nimermehr zuuorantwor⸗
ten / noch zubeſchoͤnen ſein kan / Wie auch die⸗

ſelbigen Ehrliebende Adeliche lente / ſieh deſſen
nicht jrren / noch demſelbẽ vngebuͤrlichen znia⸗ten
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perſonen wolzuſtehet / gehoͤr oder volge geben
wollen ⁊c . Vnd es alſo entlich mit jme Hertzog
Johans Friederichen dahin gerahten / das er

wider alle Reichs Candfrieds / Conſtitutionen /
Exvecutionen vnnd andere vorabſchiedte Orde⸗

nungen / Fuͤrnemlich aber dem Juͤngſten Aug⸗
ſpurgiſchen Abſchied / geſtrack zu entgegen / vnd

mit vnleidlichen / auch vnerhoͤrten vorachtunge
vnd vorſehimpffunge aller vnſerer / ſonderlich
aber / vnſers letzten offenen jmejnſinuirten Pae⸗
nal Mandats / nicht allein auff der nicht pariti⸗
on derſelben Mandaten ſtracks fort gefahren /
Sondern ſich auch offentlieh vor einen handha⸗
ber / vorgleiter / vnderſchleiffer / ſchuͤtzer vñ vor⸗

theidiger dieſer Echter / vnd das dieſelbigen von

jme vor ehrliche gute leute geachtet / auch ſeine
Rehte vnd diener ſein / vnuerholen gerhuͤmet /
Vnd alſo alle vnſere hieruorige gnedige vnd Ve⸗

terliche ermanungen / auch ernſtliche gebot / vnd

ſonderlich die Comminirten penen vnd ſtraffen
gar geringe gewegen / Dergeſtalt / das vns vor⸗

muͤge vnſerer juͤngſten jme durch letztes offenen
paenal Mandats / auff dieſen gantz widerwerti⸗

gen fall gethane erklerunge ſolchen abſchewlich
en / vnnd im heiligen Reiche von einigem Fuͤrſt⸗
meſſigen Stande / bey Menſchen gedechtnuͤs
nicht wol erfarnen trutz / hochmut / vnd wider⸗

ſpennigkeit numehr lenger alſo zuzuſehen / nicht

gemeinet / Sondern dem jenigen / ſo vns / vnſerm
tragenden Key ſerlic hen Ampt nach / wol

geba,3

3



ter /vnd vns zuerhaltung vnſer vnd des Reichs
Ehre / hoheit /Anthoritet vñ reputation / auch
des heilſamen Candfriedens / deſſen Execntion /
auch andern Tonſtitution / Satzungen vnd or⸗ licen:denungen /ſonderlich des juͤngſten Augſpurgi⸗ teron niſt 1
ſchen gemeinen Reichs beſchlus vnd abſchieds / lltei

nd
zu handlen vnd zu thun gebuͤret / vnd obligt / hinua *
Wir auch gentzlichen / vnnd zum beſten befuͤgt nnoces u
ſein / numals im Namen Gottes fort zuſetzen / ia an
nicht vmb gang haben moͤgen / angeſehen / dag Ghſtanſem „
er Dertzog Johans Friederich von Sachſſen / daſnnu 2
in die peen des Pandfriedens / vñ alle andere pee⸗ wohbitul

24
nen vñ vorwirckungen / ſo die ehgemelten Reichs dunfütnanaiin

Ordnung / Conſtitutionen / Adſchiede / vñ das min int Gn.
beſondere vnſer Augſpurgiſch offen WMandat ) Man ba 4
wider die Receptatorn / auch die andern darauff renüchlch Me
vom xij . Maij/ andern Junij / fuͤnfften ulij/vn moncr g 2
endlich xij . Auguſti erfolgten beſchloſſenen vnd lchrorSoch 4
offenen hoch vorpeenten / befehlieh vnd Man⸗ incheftgi .
daten / mit bringen / ipſo facto gefallen / Darauff Um an zu. ar
vnd dem allem nach / thun wir jm Hertzog Jo⸗ bis dmo re
hans Friederichen von Sachſſen / dem Witlern Ricemfänft
hiemit bey dieſem vnſerm Keyſerlichen Reichs in

nddes Bet

Derolden / ankuͤndigen. Das wir auff gemeiner
Reichs ſtende beſchehene vñ vorabſchiedte beim
ſtellunge / demHochgebornen Auguſto / Der⸗
tzogen zu Sachſſen / Landgraffen in Duͤrin⸗
gen / vnd Marggraffen zu Meiſſen / des Heiligen
Reichs Ertzmarſehalh / rc . vnſerm lieben Ohem

vnd Churfuͤrſten nicht alleine den vorſtand ge⸗
geben /Sondern S . &. auch als

Qberſtenderb
er
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Ober Sechſſiſch en Kreiſſes / mit allem gnedigen

ernſt /vnd bey den pflichten / damit S . T . vns

vnd dem Reiche zugethan / aufferladen vnd be⸗

fohlen / deren von m Hertzog Johans Friede⸗
richen / ſo hoch vnd wol vorſchuldten Executi⸗

on / wider jne / als den wiſſentlichen offenba⸗

ren vorharlichen Receptatoren / vnd ſonſt mehr

vielfaltiger weiſe /vngehor ſamen / vberfarer vnd

fuͤrſetzlichen widerſtreber vnſerer Mandaten /

vnd des Reichs Conſtitutionen / vnd Abſchie⸗
den / ſo wol als den Echtern ſelbſt / mit dem aller

ehiſten vnſeumblichſt / behende / vnd ſo ſchleunig

als jmmer menſchlich vnd muͤglich / wircklichen /

vnd ob Gott wil guten anfang zu geben vnd als

dann fuͤrder anders mehr hierzu gehoͤrig / fort⸗

zuſetzen / wie S . L . vnd vnſere S . T . zuge⸗

ordente Keyſerliche Commiſſarien / deſſen fer⸗

nern befehlich vnd nachrichtunge empfangen /

vnd mehr geſatzter Hertzog Johans Friede⸗
rich von Sachſſen deſſelben alſo hiemit ein wiſ⸗

ſenſchafft haben ſol . Geben in vnſer Stad

Wien / am zwoͤlfften tag des Monats Decem⸗
bris /Anno ⁊c . im Exvj . vnſerer Reiche des Roͤ⸗
miſchen im fuͤnfften / des Hungeriſchen im vier⸗

ten / vnd des Behemiſchen im achtzehenden .

Naximilianus .
Ad mandatum Sacrae Caeſa :

Maieſtatis proprium .
.

v . Zaſij .

C. Kirchſchlager . ſſtz
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